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Berlin, 26.11.2015 
Hausruf: 

VW
- B erichtsentw urf des BM JV an den BT-Rechtsausschuss 

h ie r: Verkäufe und Zulassung betroffener K fz

Vermerk

Ausgangslage:

Das BMJV hat als rechtliche Bewertung zum Thema „Verkäufe betroffener Fahrzeuge“  ausge­

führt: „Aus verbraucherpolitischer Sicht ist zu fordern, dass betroffene Fahrzeuge nicht weiter 

verkauft werden,“

Rechtliche Einschätzung:

A. Verkaufsverbot ?

1. Für Neufahrzeuge, die noch nicht zugelassen waren, g ilt Folgendes:

Art. 26 Abs. 1 der R ichtlinie 2007/46/EG (Rahmenrichtlinie über die EG-Typgenehmigung von 

vierrädrigen K fz) ste llt folgenden Grundsatz auf:

Art. 26 Abs. 1 der Richtlinie: „Zulassung, Verkauf und Inbetriebnahme von Fahrzeugen
Unbeschadet der Artikel 29 und 30 gestatten die Mitgliedstaaten die Zulassung, den Verkauf oder die Inbetrieb­
nahme von Fahrzeugen nur dann, wenn sie mit einer gültigen Übereinstimmungsbescheinigung nach Artikel 18 
versehen sind. ..."

Die Übereinstimmungsbescheinigung ist vom Hersteller nach A rt. 18 der R ichtlinie als fa l- 

schungssicheres Dokument jedem Fahrzeug, das in  Übereinstimmung m it der Typgenehmigung 

hergestellt worden ist, beizulegen.

Begriffsdefinition in  A rt. 3 Nr. 36 und Anhang IX  der R ichtlinie:
„36. Übereinstimmungsbescheinigung“ das in Anhang IX wiedergegebene, vom Hersteller ausgestellte Doku­
ment, mit dem bescheinigt wird, dass ein Fahrzeug aus der Baureihe eines nach dieser Richtlinie genehmigten 
Typs zum Zeitpunkt seiner Herstellung allen Rechtsakten entspricht;“

ANHANG IX: „EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG 

0. ZIELE

Die Übereinstimmungsbescheinigung stellt eine Erklärung des Fahrzeugherstellers dar, In der er dem 
Fahrzeugkäufer versichert, dass das von ihm erworbene Fahrzeug zum Zeitpunkt seiner Herstellung mit 
den in der Europäischen Union geltenden Rechtsvorschriften iibereinstimmte.“
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Danach waren die betroffenen CoCs von Anfang an fehlerhaft. Davon zu unterscheiden ist die 

Frage der G ültigkeit. Da das CoC den Charakter einer Erklärung des Herstellers hat, ist die Frage 

der G ültigkeit dieser Erklärung rechtstheoretisch schief. Es müsste vielmehr um die Richtigkeit 

des CoC und seine Verwendbarkeit zum Verkauf gehen.

- 2 -

In  Umsetzung von A rt. 26 der R ichtlinie regelt A rt. 27 Abs. 1 EG-FGV:

Art. 27 Abs. 1 EG-FGV: „Neue Fahrzeuge und ... dürfen im Inland zur Verwendung im Straßenverkehr nur feil­
geboten, veräußert oder in den Verkehr gebracht werden, wenn sie mit einer gültigen Übereinstimmungsbeschei­
nigung versehen sind.“

Bas deutsche Recht t r if f t  keine Aussage, wann ein CoC ungültig is t oder w ird . Bas fo rdert 

auch die R ich tlin ie  nicht. Nach A rt. 30 der R ichtlinie hat der MS, die die Typgenehmigung 

erteilt hat, (nur) sicherzustellen, dass die Fahrzeuge wieder in  Übereinstimmung gebracht wer-

Artikel 30 Abs. 1 der Richtlinie. „Stellt der Mitgliedstaat, der eine EG-Typgenehmigung erteilt hat, fest, dass 
neue Fahrzeuge, ...Systeme, Bauteile oder selbstständige technische Einheiten, die mit einer Übereinstimmungs­
bescheinigung oder einem Genehmigungszeichen versehen sind, nicht mit dem Typ übereinstimmen, für den er 
die Genehmigung erteilt hat, so ergreift er die notwendigen Maßnahmen, einschließlich erforderlichenfalls eines 
Entzugs der Typgenehmigung, um sicherzustellen, dass die hergestellten Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder 
selbstständigen technischen Einheiten mit dem jeweils genehmigten Typ in Übereinstimmung gebracht werden.

Fazit;

* Nach hiesiger Auffassung ist das CoC auf Basis einer wirksamen Typgenehmigung ausge­
stellt worden. Es ist von Anfang an inhaltlich unrichtig gewesen, aber dadurch nicht ungül­
tig.

® Für ein Verkaufs verbot neuer Fahrzeuge w ird daher keine Rechtsgrundlage gesehen.

• Sofern VW  die Konform ität der Fahrzeuge hinsichtlich der Abschalteinrichtung wiederher­
gestellt hat, ist das CoC wieder inhaltlich richtig. Es könnte aber sein, dass sich durch die 
Nachbesserung geringfügige Änderungen der Abgaswerte ergeben. Dann sollte das CoC 
auch angepasst werden.

2. Ein W eiterverkauf gebrauchter Fahrzeuge, die bereits zugelassen waren, vom Händler oder 

von Privatpersonen w ird von der R ichtlinie bereits nicht erfasst. Hier ist erst Recht keine Rechts­

grundlage für ein Verkaufs verbot ersichtlich.

B. Erstzulassung, W iederzulassung

1. Die Erstzulassung der betroffenen Neufahrzeuge ist nicht möglich, da die Fahrzeuge nicht m it 

der nachträglich rückwirkend ergänzten Typgenehmigung übereinstimmen.

Rechtsgrundlage: § 3 Abs. 1 FZV

„Fahrzeuge dürfen auf öffentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt werden, wenn sie zum Verkehr zugelassen 
sind. Die Zulassung wird auf Antrag erteilt, wenn das Fahrzeug einem genehmigten Typ entspricht oder eine
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